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ErwGr

Erwagungsgrund 66 - Recht auf Vergessenwerden

1 Um dem ,Recht auf Vergessenwerden” im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das Recht auf
Loschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die personenbezogenen Daten
offentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten
verarbeiten, mitzuteilen, alle Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder
Replikationen der personenbezogenen Daten zu |6schen. 2 Dabei sollte der Verantwortliche, unter
Berlcksichtigung der verfugbaren Technologien und der ihm zur Verfugung stehenden Mittel,
angemessene Malknahmen - auch technischer Art - treffen, um die Verantwortlichen, die diese
personenbezogenen Daten verarbeiten, Uber den Antrag der betroffenen Person zu informieren.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr066?rev=1521281849 Gedruckt 27.11.2025 13:19



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 66 - Recht auf Vergessenwerden



